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4. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des 
Landkreises Vorpommern-Rügen 

 
 

Artikel 1 

Änderung einer Satzung 

 
Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft des Landkreises Vorpommern-
Rügen vom 19. Dezember 2011 wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Präambel erhält folgende Fassung:  

 
Aufgrund der §§ 89, 92 in Verbindung mit § 5 Absatz 2 bis 5 der Kommunalverfassung für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 29. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) sowie der §§ 1, 2 und 42 Ab-
satz 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) vom 14. Juli 2017 (GVOBl. M-V 2017 
S. 206) wird nach Beschlussfassung des Kreistages Vorpommern-Rügen folgende Be-
triebssatzung des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft vom 19. Dezember 2011 erlassen: 
 

2. § 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Der Eigenbetrieb führt den Namen „Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Vorpommern-Rügen“. 

 
3. § 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
Der Eigenbetrieb wird als Sondervermögen gemäß § 1 Absatz 1 der EigVO M-V ohne ei-
gene Rechtspersönlichkeit auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der 
Bestimmungen dieser Betriebssatzung geführt. 
 

4. § 2 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
Hierzu gehören insbesondere die Sammlung und der Transport von Abfällen, die Sortie-
rung und (Vor-) Behandlung von Abfällen, die Verwertung, die Beseitigung und Ablage-
rung von Abfällen und die entsprechende Entgelt- und Gebührenerhebung nach dem 
Kommunalabgabengesetz und den hierzu erlassenen Satzungen zur Abfallbewirtschaf-
tung einschließlich der Kassengeschäfte im Sinne des §§ 66, 58 Absatz 1 Satz 2 KV M-V 
sowie die Beratung in Fragen der Abfallvermeidung und die Öffentlichkeitsarbeit. 
 

5. § 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
Die Betriebsleitung vertritt im Rahmen Ihrer Entscheidungsbefugnisse den Landkreis 
vorbehaltlich des Absatzes 2 in den Angelegenheiten des Eigenbetriebes nach außen.  
 

6. § 5 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Erklärungen in Angelegenheiten des Eigenbetriebes im Sinne des § 5 Absatz 3 EigVO  
M-V, durch die der Landkreis verpflichtet werden soll, wie der Abschluss von privat-
rechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Verträgen, die Vornahme von einseitig ver-
pflichtenden Leistungsversprechen (Zusagen, Zusicherungen) oder ein Bevollmächtigter 
bestellt wird, bedürfen der Schriftform.  
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7. § 5 Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
 
Bis zu einer Wertgrenze von 25.000 EUR sind die Erklärungen allein durch die Betriebs-
leiterin/den Betriebsleiter zu unterzeichnen. Gleiches gilt für hierauf bezogene einsei-
tige Rechtshandlungen (z. B. Kündigungen, Aufrechnungen, Stundungen, Verzicht, 
grundbuch- und prozessualrechtliche Erklärungen).  
 

8. § 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Der Betriebsleitung obliegt die laufende Betriebsführung. Darunter fallen alle Geschäf-
te im Sinne des §  4 Absatz 1 und 2 EigVO M-V. Im Einzelnen gehören dazu: 
 

1. die Leitung des Eigenbetriebes nach kaufmännischen Grundsätzen, 
 

2. die Aufstellung und Ausführung des Wirtschaftsplanes, 
 

3. die Aufstellung des Jahresabschlusses, 
 

4. die innere Organisation und Wahrnehmung der Vorgesetztenfunktion 
gegenüber den Beschäftigten des Eigenbetriebes, 
 

5. die Mitwirkung an der Vorbereitung der Beschlüsse des Kreistages, des Be-
triebsausschusses und der Entscheidungen des Landrates in Angelegenheiten 
des Eigenbetriebes und deren Ausführung im Auftrag des Landrates, 
 

6. die Teilnahme an den Sitzungen des Betriebsausschusses mit beratender Stim-
me. Sie ist berechtigt und auf Verlangen eines Ausschussmitgliedes verpflich-
tet, zu den Beratungsgegenständen Stellung zu nehmen und Auskünfte zu ertei-
len, 
 

7. die Teilnahme an den Kreistagssitzungen bei Angelegenheiten des Eigenbetrie-
bes. 

 
9. § 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
Die Betriebsleitung trifft im Rahmen ihrer Entscheidungsbefugnisse Entscheidungen in-
nerhalb der für den Landrat geltenden Wertgrenzen nach § 12 Absatz 1 der Hauptsat-
zung. Die Betriebsleitung trifft insbesondere Entscheidungen über: 

 
1. alle Ein – und Auszahlungen im Rahmen des Wirtschaftsplanes, 

 
2. die Zustimmung zu zahlungsunwirksamen überplanmäßigen Aufwendungen und 

Auszahlungen bis zu der in § 12 Absatz 1 Nr. 9 der Hauptsatzung festgelegten 
Wertgrenze, 

 
3. die Aufnahme von Krediten durch den Eigenbetrieb im Rahmen des Wirtschafts-

planes bis zu einem Betrag von 25.000,00 €. 
 

10. § 6 Absatz 3 wird eingefügt und erhält folgende Fassung: 
 

Die Betriebsleitung entscheidet darüber hinaus in allen Angelegenheiten, die ihr durch 
den Kreistag, den Betriebsausschuss oder den Landrat übertragen worden sind. Von der 
Möglichkeit der Übertragung ist die Annahme oder Vermittlung von Spenden ausge-
nommen. 
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11. § 6 Absatz 2 alte Fassung wird § 6 Absatz 4. 
 

12. § 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
 

Der Betriebsausschuss wirkt an  der Vorbereitung der Beschlüsse des Kreistages in Ange-
legenheiten des Eigenbetriebes mit; er nimmt die Befugnisse gemäß § 10 Absatz 1 Satz 
1 EigVO M-V wahr. Die Befugnisse als oberste Dienstbehörde der Betriebsleitung sind 
auf den Betriebsausschuss nicht übertragbar. 
 

13. § 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Zuständigkeitsverteilung zwischen Betriebsausschuss und Betriebsleitung über 
Entscheidungen nach § 6 Absatz 3 EigVO M-V ist § 12 Absatz 1 der Hauptsatzung ent-
sprechend anzuwenden. 

 
14. § 9 erhält folgende Fassung: 
 

Der Kreistag beschließt über alle Angelegenheiten des Eigenbetriebes gemäß §  42 Ab-
satz  1 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 und 2 EigVO M-V. 

 
15. § 10 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

 
Er entscheidet im Benehmen mit der Betriebsleitung in allen Personalangelegenheiten 
der Beamten und ständig beschäftigten Angestellten und Arbeiter des Eigenbetriebes in 
seiner Funktion als Dienstvorgesetzter. In Personalangelegenheiten, die die Zuständig-
keit der obersten Dienstbehörde betreffen, entscheidet der Kreistag im Hinblick auf die 
Betriebsleitung, der Betriebsausschuss im Hinblick auf die anderen Bediensteten des Ei-
genbetriebes. 

 
16. § 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 
Entscheidungen hinsichtlich der Durchführung von Einstellungen, Vergütung und Entlas-
sungen sowie arbeitsrechtlicher Maßnahmen, Umsetzungen, Versetzungen und Führung 
von Personalakten trifft die Betriebsleitung im Benehmen mit dem Landrat. Gleiches 
gilt für die Durchführung von Ernennung, Besoldung und Entlassung sowie disziplinari-
sche Maßnahmen, Abordnung und Versetzung sowie das Führen der Personalakten der 
Beamten und Beamtinnen. Ausgenommen hiervon sind Geschäfte der laufenden Be-
triebsführung.  
 

17. § 10 Absatz 2 alte Fassung wird § 10 Absatz 3. 
 

18. § 11 Absatz 1 erhält folgende Fassung. 
 
Die Betriebsleitung hat den Betriebsausschuss und den Landrat über alle wichtigen An-
gelegenheiten des Eigenbetriebes rechtzeitig zu unterrichten und auf Verlangen Aus-
kunft zu erteilen, insbesondere, wenn sich das Jahresergebnis gegenüber dem Erfolgs-
plan verschlechtert und die Verschlechterung die Haushaltslage des Landkreises beein-
trächtigen kann oder wenn sich eine Gefährdung der Liquidität des Eigenbetriebes ab-
zeichnet. 
 

19. § 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung. 
 
Bei zu erwartenden erfolgsgefährdenden Mindererträgen hat die Betriebsleitung den 
Landrat sowie den Betriebsausschuss unverzüglich zu unterrichten. 
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20. § 11 Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung. 
 
Die Betriebsleitung hat den Betriebsausschuss und den Landrat mindestens halbjährlich 
in Zwischenberichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie der 
Ein- und Auszahlungen schriftlich zu unterrichten.  

 
21. § 12 Absatz 3 erhält folgende Fassung. 

 
Nach §  25 Absatz  4 EigVO M-V in Verbindung mit § 25 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 
2 EigVO M-V sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab 50.000,00 Euro 
einzeln darzustellen und zu erläutern. 
 

22. § 12 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 
Für die Erforderlichkeit eines Nachtragswirtschaftsplanes werden im Sinne des § 18 
Abssatz 2 EigVO M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:  

 
1. Ein Jahresfehlbetrag gilt als erheblich, wenn der Gesamtaufwand den Gesamter-

trag um 3 von Hundert überschreitet. Die Erhöhung eines bereits ausgewiesenen 
Jahresfehlbetrages gilt als wesentlich, wenn er sich um 10 von Hundert erhöht.  
(§ 18 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 EigVO M-V)  

 
2. Ein im Finanzplan zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und In-

vestitionsförderungsmaßnahmen nicht ausreichender Saldo aus den Ein- und Aus-
zahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist erheblich, wenn er die Auszah-
lungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen um 3 von Hundert unterschreitet. (§ 18 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2, 
1. Alt. EigVO M-V)  

 
3. Die Erhöhung einer bereits bestehenden Deckungslücke aus dem Saldo aus den Ein- 

und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit und den Auszahlungen zur 
planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen ist wesentlich, wenn sie sich 10 von Hundert erhöht. (§ 18 Absatz 2 Satz 1 
Nr. 2, 2. Alt. EigVO M-V)  

 
4. Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzel-

nen Positionen im Erfolgs- oder Finanzplan sind wesentlich, wenn sie 3 von Hundert 
der Gesamtaufwendungen oder -auszahlungen überschreiten. (§ 18 Absatz 2 Satz 1 
Nr. 3 EigVO M-V)  

 
5. Die Erhöhung von Auszahlungen für bereits veranschlagte Investitionen oder Inves-

titionsförderungsmaßnahmen ist wesentlich, wenn sie den Betrag von 10 von Hun-
dert der veranschlagten Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförde-
rungsmaßnahmen überschreiten. (§ 18 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4, 2. Alt. EigVO M-V)  

 
6. Unabweisbare Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-

men sind geringfügig, wenn sie einen Betrag von 250.000,00 € nicht übersteigen. 
(§ 18 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1, 1. Alt. EigVO M-V)  

 
7. Unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen für Instandsetzungen an Bauten 

und Anlagen sind geringfügig, wenn sie einen Betrag von 250.000,00 € nicht über-
steigen. (§ 18 Absatz 2 Satz 2 Nr. 1, 2. Alt. EigVO M-V)  
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Artikel 2 
 

Inkrafttreten 
 

Die 4. Satzung zur Änderung der Betriebssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in 
Kraft. 
 
 
Stralsund, den ……………………… 
 
 
 
Dr. Stefan Kerth 
Landrat             (Siegel) 
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